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Besoldungsverhältnisse der Schweizerischen Volksschullehrer 1881. Erster Theil.

Kanton
Baarbesoldung

Totalminimum Gemeinde Staat
Accidenzien Befreiungen

Nebenpflichten
der Lehrer

Ruhegehalte Bemerkungen

Zürich.
1. Gesetz über das gestimmte

Unterrichtswesen 1859, § 300 ff.
2. Gesetz betreffend die Besoldung

der A'olksschullehrer vom 22.
Dezember 1872.

3. Verordnung betreffend den Vollzug

des Gesetzes über die
Besoldungen der Volksschullebrer
vom 8. Februar 1873.

Bern.
1. Gesetz über die Organisation

des Schulwesens vom 24. Juni
1856, § 30 ff.

2. Gesetz über die öffentlichen Pri¬
marschulen des Kantons Bern
vom 11. Mai 1870, § 22 ff.

3. Gesetz über die Sekundärschulen
des Kantons Bern vom 26. Juni
1856, § 29.

4. Gesetz betreffend die Erhöhung
derPrimarlehrerbe8oldungen vom
31. Oktober 1875.

5. Verordnung über die Leibgedinge
der Primarlehrer und Primar-
Lehrerinnen vom 3. Juli 1872.

6. Gesetz betreffend Aufhebung der
Kantonsschule in Bern u. s. w.
vom 27. Mai 1877.

Luzern.
Erziehungagesetz vom 26. September

1879, § 97 ff.

Uri.
Schulordnung vom 24. Febr. 1875.

Schwyz.
Organisation des Volksschulwesens

vom 26. Oktober 1877. „Kantonsrathsbeschluss betreffend
Unterstützungsbeiträge an
Sekundärschulen vom 22. Juni 1864.

Obwalden.
Gesetz betreffend das Unterrichtswesen

vom 1. Dezember 1875.

Nidwalden.
Schulgesetz vom 10. September

1879.

Glarus.
Schulgesetz vom 11. Mai 1873.

Zug.
Gesetz über Organisation des

Schulwesens vom 24. Oktober 1850.
Gesetz über Errichtung von

Sekundärschulen und einer
Industrieschule vom 25. August 1873.

Freiburg.
Gesetz über das Primär- und

Sekundarschulwesen vom 28.
November 1874, § 23, 68 ff; ferner
§§ 92. 93, 98 ff; 114.

Solothurn.
Gesetz über die Primarschulen

vom 3. Mai 1873, §§ 31, 40, 46
ff; 77.

Gesetz über die Bezirksschulen
vom 24. April 1875, § 8 ff.

Baselstadt.
Schulgesetz vom 21. Juni 1880,

§ 76 ff.

Baselland.
DekretüberErhöhung von

Lehrerbesoldungen und Bestreitung der
Ausgaben für das Unterrichtswesen
vom 13. Dezember 1858.

a) Primarlehrer Fr. 1200.

b) Sekundarlehrer Fr. 1800.

a) Primarlehrer:
Lehrer Fr. 800.
Lehrerin Fr. 700.

Lehrer an gemeinsamen
Oberschulen Fr. 1300.

Patentirte Arbeitslehrerin Fr. 100.

b) Sekundarlehrer.

a) Primarlehrer :

Lehrer Fr. 800.
Lehrerin Fr. 600.

(Fortbildungsschulunterricht
besonders bezahlt bis auf Fr. 100.)

Arbeitslehrerin Fr. 80.

b) Sekundarlehrer:
Lehrer Fr. 1200.
Lehrerin Fr. 1000.

Gesetzlich (aber noch nicht allerorts

durchgeführt):
Für deu Lehrer Fr. 800.
Für die Lehrerin Fr. 400.

a) Primarlehrer Fr. 1000 (faktisch
1200,thatsächl.Durchschn.l600),
Bergschulen ausgenommen.

b) Sekundarlehrer Fr. 1600 (faktisch
2000, thatsächl.Durchschn.2400).

a) Primarlehrer : Kein Minimum.

b) Sekundarlehrer Fr. 1500.

u) Primarlehrer: In Stadtgemein-
den für Lehrer und Lehrerinnen
Fr. 800 ; in Landgemeinden unter
100 Einwohnern und unter 15
Kindern für Lehrer Fr. 500, für
Lehrerinnen Fr. 450 auf
ausnahmsweise Bewilligung hin ;
sonst Fr. 600 resp. 500.
Arbeitslehrerin Fr. 80 per Schule.

b) Sekundarlehrer Fr. 1500, wenn
nicht noch andere Stellen damit
verbunden sind.

a) Primarlehrer Fr. 900.

Arbeitslehrerin Fr. 100-

b) Bezirkslehrer Fr. 2200.

a) Primarlehrer: an städtischen
Schulen Lehrer Fr. 90—120,
Lehrerinnen Fr. 40—55 ; in den
Landgemeinden resp. Fr. 60—90
und 30—40 für die wöchentliche

Lehrstunde im Jahre.

b) Sekundarlehrer : An den städti¬
schen Schulen Lehrer Fr. 100 bis
140 resp. 160, Lehrerin Fr. 40 bis
60 resp. 80, in den Landgemeinden

Lehrer Fr. 90-130 und
Lehrerin Fr. 40—60 resp. 80, für
die wöchentl. Lehrstunde im Jahr.

a) Primarlehrer Fr. 700.

Arbeitslehrerinnen Fr. 60. —
Gehülfinnen Fr. 30. —

b) Sekundarlehrer Fr. 1200 bis
Fr. 2500. Bezirkslehrer I. Klasse
Fr. 1700, II. Klasse Fr. 1600
sammt Fr. 350 Zulage und
Extraentschädigung für den Unterricht

in den alten und den neuern
Sprachen, im Singen und Turnen.

Die Hälfte (vergl. Staat).
Arbeitslehrerin: Minimum Fr. 25

jährlich per wöchentliche Stunde.
Die Mehrzahl der Gemeinden giebt

freiwillige Zulagen.

600 Fr. (vergl. Staat).
Die Mehrzahl der Kreise giebt

freiwillige Zulagen (von 100 bis
1000 Fr.)

Fr. 550 jährliches Minimum.

Lehrer an gemeinsamen
Oberschulen Fr. 850-

Arbeitslehrerin: Minimum Fr. 50
per Klasse

Hälfte der Baarbesoldung von
Fr. 60 Minimum per wöchentliche
Unterrichtsstunde für einen Hauptlehrer,

von Fr. 30 für einen Hülfs-
lehrer.

1 Viertheil, sowie an die übrigen
3 Viertheile, so viel durch Mehrertrag

des Gemeindeschulfondes
gedeckt werden kann.

1 Viertheil.

1 Viertheil.

Besoldung der Gemeinde
überlassen.

Besoldung der Gemeinde
überlassen.

Besoldung der Gemeinde
überlassen.

Besoldung der Gemeinde
überlassen.

Baarbesoldung Sache der
Gemeinde.

Wie bei Primarlehrern.

Besoldung der Gemeinde
überlassen.

Steigerung bis Fr. 1800.

Lehrer auf dem Lande in den
drei ersten Jahren Fr. 600, nachher
Fr. 600, 750, 850, je nach der
Schülerzahl, mit Revision nach je
5 Jahren; Lehrerin resp. Fr. 500,
600, 700.

Die Besoldung ist in erster Linie
Sache der Gemeinde, in welcher
die Schule liegt, in zweiter' Linie
der andern Gemeinden des Bezirks.

Fr. 250 bis Fr. 1000-

Fr. 0.
Fr. 0.

bis Fr. 100.
bis Fr. 50.

Hälfte.

Die Hälfte und Beitrag an die
zweite Hälfte nach Klassen. An
Erhöhungen (bis auf Fr. 1500 Ge-
sammtbetrag) betheiligt sich der
Staat mit Vio—w2. Alterszulagen
nach 5, 10, 15, 20 Jahren resp.
jährlich Fr. 100, 200, 300, 400.
Für abgelegene Schulen
ausserordentlicher Beitrag bis auf 300 Fr.

1200 Fr. und Beitrag an die Quote
des Kreises nach Klassen. An
Erhöhungen (bis auf Fr. 2000 Gesammt-
betrag) Betheiligung des Staates
wie bei den Primarlehrern.
Alterszulagen wie bei den Primarlehrern.

Heiträge:
Dicnstjahr Lehrer Lehrerin
1.- 5. Fr. 250 150
6.-10. „ 350 150

11.-15. „ 450 200
Vom 16. an » 550 250

Jahrescredit von Fr. 35,000 ffür
ausserordentlichen Staatsbeitrag für
Lehrerbesoldungen armer
Gemeinden.

Lehrer an gemeinsamen
Oberschulen Fr. 200 mehr als obige
Scala.

Arbeits-Lehrerin. Für patentirte
Arbeitslehrerinen Fr. 50—70; für
unpatentirte Fr. 30.

3 Yiertheilc (vergl. Gemeinde).
Der Staat bestimmt die Höhe der

Besoldung, die im ersten Jahr und
in der Regel auch während der
ersten 4jährigen Anstellung auf
dem Minimum bleibt, später auf je
4 Jahre festgesetzt wird und auf
Fr. 1100 für den Lehrer, Fr. 900
für die Lehrerin steigen kann.

Der Staat kann ausserordentliche
Beiträge an stark belastete Gemeinden

geben (jährlicher Gesammt-
credit Fr. 50U0).

3 Viertheil.
Die Besoldung kann bis auf

Fr. 140 steigen.
3 Viertheil.

Der Staat bestimmt die Höhe der
Besoldung, die im ersten Jahr in
der Regel auf dem Minimum bleibt,
später auf je 4 Jahre festgesetzt
wird und auf Fr. 1600 für den
Lehrer, Fr. 1300 für die Lehrerin
steigen kann.

Jährl. Staatsbeitrag an Primarschulen

8500 Fr. (diesjähr.
Extrabeitrag 2500 Fr.) ; an jede Sekundärschule

200 Fr Lehrerprämien nach
Leistungen 30—50 Fr.

Der Staat zahlt an jede Sekundärschule

Fr. 100 und Vio der
Lehrerbesoldung sammt einem Zuschuss
von 40-100 Fr.

Beiträge an das Gemeindeschulwesen

aus dem kantonalen Schulfond

; der Staat besoldet die Lehrer
der Kantonsschule.

Der Staat verausgabt an das
Unterrichtswesen jährlich Fr. 10,000.

Bei stark belasteten Gemeinden
Staatsunterstützung (3/4 vom
Jahresdefizit). Der Staat zahlt an die
einzelnen Sekundärschulen Fr. 500
bis 1000 per Hauptlehrer.

Der Staat zahlt an den Gehalt
der Lehrer und Hülfslehrer 2/ä.

Zulagen an Lehrer u. Lehrerinnen
(3 Klassen je nach Leistungen):

Klasse nach 8 Jahren Fr. 50

* 15 100

¦ 20 150
Klasse „ 8 30

„ 15 70
20 v 100

3. Klasse nichts.
An Fortbildungssohullehrer, die

sich auszeichnen, Fr. 20 — 50 je
nach Zahl der Stunden und der
Zöglinge.

Beiträge an alle öffentlichen
Sekundärschulen, im Maximum
Fr. 3000 pro Schule.

Jeder Gemeinde für jeden Lehrer
und jede patentirte Lehrerin Fr. 150.
Ausserdem für jeden Lehrer und
jede patentirte Lehrerin der in
7 Klassen getheilten Gemeinden
resp. Fr. 360, 300, 220, 140, 80,
60, 50.

Für jede Arbeitslehrorin Fr. 50.

4/5 der Baarbesoldung, jedoch
nicht weniger als Fr. 1800 und
nicht mehr als Fr. 2000.

Der Staat leistet die Besoldung.
Für Lehrer nach 10 Jahren

Dienstzeit und mindestens 24
wöchentl. Stunden Fr. 400 jährliehe
Alterszulage, nach löjähriger Dienstzeit

bei gleicher Stundenzahl Fr. 500.
Die Alterszulage ist 2/3 obiger
Summen bei 20—24 wöchentl. Stunden,

Vs bei 12—20 wöchentl. Stunden.

Bei weniger als 12 wöchentl.
Stunden keine Alterszulage.

Für Lehrerinnen bei 10 Dienstjahren

und 22 wöchtlichen Stunden
Alterszulage von Fr. 250, bei 15
Dienstjahren und gleicher Stundenzahl

Fr. 350. Die Alterszulage ist
2/s obiger Summen bei 15—22
wöchentl. Stunden, die Hälfte bei
10—14 wöchentl. Stunden. Keine
Zulage, wenn die Zahl der wöchentl.
Stunden weniger als 10 beträgt.

Wie Primarlehrer.

Fr. 450 aus dem ref. Kirchen-
und Schulgut bezw. von den kath.
Gemeinden des Bezirks. Ueberdiess
erhalten einzelne Gemeinden
Unterstützungen aus der Staatskasse im
Gesammtbetrage von Fr. 3800.

Fr. 60.
Fr. 30.
Hälfte.

Ganze Besoldung.

Wohnung, V2 Juchart
Gemüseland, 2 Klafter Holz oder
Entschädigungen.

Von den persönlichen
Leistungen beim Wachtdienst,
bei der Löschmannschaft und
Feuerwache.

Wie Primarlehrer. Wie Primarlehrer.

Wohnung (auf dem Land
mit Garten), 5 Klafter Tannenholz.

Für wenigstens eine
Lehrstelle eines Ortes V2 Juch.
Pflanzland oder Fr. 50
Entschädigung.

Freie Wohnung (oder Fr.
120) und 9 Ster Holz (oder
Fr. 80).

Wie Primarlehrer.

Meistens freieWohnung und
Holz.

Meistens Wohnung und Holz.

Freie Wohnung oder 200 Fr.

Wie bei Primarlehrern.

Lehrer und Lehrerinnen
Wohnung, Garten, mindestens
2 Klafter Holz, Lehrer 1/i
Juchart Pflanzland oder
entsprechende Entschädigung.
Ein Theil der Baarbesoldung
kann durch Naturalleistungen
ersetzt werden.

Wohnung oder Entschädigung;

Bürgergabe an Brennholz.

Gewöhnliche Bürgergabe in
Brennholz von der Gemeinde
des Schulorts.

Wohnung und 36 Aren
Pflanzland durch die Gemeinden

im Landbezirke.
In der Stadt wird bei

Amtswohnungen der Lehrer der
Miethzins (Fr. 500) von der
Besoldung abgezogen.

Wohnung, 8 Ster Holz und
200 Wellen und 72 Ar. Pflanzland

oder entsprechende
Geldentschädigung.

Wohnung oder Entschädigung
(Fr. 200 für Ledige,

Fr. 350 für Verheirathete).
Einzelne haben Gartenland
zur Benützung. I

Lehrer und Lehrerin von
Frohndiensten.

Lehrer vonFeuerwehrdienst
und jeglichen Frohnungen.

Von allen Frohnungen.

Vom Wachdienst und vom
Gemeindewerk für das Pfrund-
land, theilweise auch von der
Gemeindesteuer für die
Baarbesoldung.

Wie bei den Primarlehrern.

Wie bei den Primarlehrern.

Wie Primarlehrer.

Reinigung und Heizung der
Schullokale, wogegen dem
Lehrer die Asche und Jauche
zusteht.

Verpflichtung zu allfälliger
Betheiligung an Handwerkerschulen

gegen besondere
Entschädigung.

Verpflichtung zur Abhaltung

von Fortbildungsschulen
gegen angemessene Entschädigung.

Auf Verlangen Abhaltung
von Fortbildungsschulen.

Abhaltung von Fortbildungsschulen

gegen Entschädigung
vom Staat.

Eventuell zur Mitwirkung
bei dem Unterricht in der
Fortbildungsschule.

In den meisten Gemeinden
Reinigung und Beheizung der
Schullokale bez. Beaufsichtigung

derselben.
Halten von Fortbildungsschulen,

wenn Schüler sich
finden, aber gegen Entschä-
gung von circa Fr. 1. — per
Stunde durch den Staat.

Nach 30 Jahren wenigstens die
halbe gesetzliche Baarbesoldung.

Wie Primarlehrer.

Obligatorischer Eintritt in den
Vertrag mit der Schweiz. Rentenanstalt:

Jahresbeitrag Fr. 15 (Fr. 10
vom Lehrer, Fr. 5 vom Staat),
Wittwen- u. Waisenpension Fr. 100.

Hinterlassene erhalten Va Jahr
lang die Besoldung oder den
Ruhegehalt des Verstorbenen.

Stellvertretung auf Kosten des
Lehrers (Fr. 20 per Woche) fakultativ

mit Beitrag des Staates.
Wie Primarlehrer.

Fakultativ vom Staat an Lehrer
und Lehrerinnen : Für weniger als
30 Jahre Fr. 240, für 30 Jahre
Fr. 260 und für je 2 folgende Jahre
Fr. 20 mehr bis auf Fr. 360.

Stellvertretung auf Kosten des
Lehrers.

Hinterlassene beziehen die
Besoldung und entschädigen den
Stellvertreter während 3 Monaten.

Nach 20jährigem Schuldienst
(10 Jahre an bernischen
Mittelschulen) bis auf die Hälfte der
normalen Besoldung; in besondern
Fällen auch vorher schon, aber nur
bis auf "3.

Wie Primarlehrer.

Stellvertretung wegen Krankheit
oder Tod auf Kosten der
Besoldungspflichtigen.

Lehrer-Wittwen - Waisen -
Unterstützungsverein.

Wie bei Primarlehrern.

In den meisten Gemeinden ist
einer der Primarlehrer Organist und
bezieht dafür besondern Gehalt.

Verein der Lehrer - Alters-
Wittwen- und Waisenkasse für
Primär- und Sekundarlehrer
weltlichen Standes obligatorisch.

Fakultative Beiträge der
kantonalen Schulrathskasse bei
Altersschwäche oder Gebrechlichkeit an
Primär- und Sekundarlehrer.

Bei Krankheit oder
Altersschwäche Beitrag an die
Stellvertretungskosten aus dem
Kantonsschulfond.

Der Regierungsrath kann ältere
Lehrer um einen Theil ihrer Stunden

erleichtern und ihnen den Fort-
genuss ihres bisherigen Gehaltes
(incl. Alterszulage) ganz oder theilweise

bewilligen.
Bei Entlassung wegen

unverschuldeter Dienstunfähigkeit
Entschädigung, bestellend in einer
Aversalsumme von mindestens der
Hälfte und höchstens dem vollen
Betrag der Jahresbesoldung, insofern

die Zahl der Dienstjahre
weniger als 10 beträgt. Bei
Entlassung nach dem 10. Dienstjahr
lebenslängliche Pension von 2 °/o
der bisherigen Jahresbesoldung
einschliesslich der Alterszulage für
jedes vollendete Dienstjahr seit der
Anstellung. Uebersteigt eine
Besoldung Fr. 4500, so kommt der
Mehrbetrag für die Berechnung der
Pension nicht in Betracht. Wohnung
und Pflanzland der Primarlehrer im
Landbezirk werden hiebei bei weniger

als 10 Dienstjahren nicht in
Anrechnug gebracht.

Wie Primarlehrer.

Gesetzliche Bestimmungen exi-
stiren nicht. Einige wenige
Gemeinden aber haben von sich aus
alten, zurücktretenden Lehrkräften
Ruhegehalte bis auf die Hälfte der
Baarbesoldung zuerkannt.

Ausnahmsweise erhält ein Lehrer
aus der Staatskasse Fr. 800 per
Jahr.

Obligatorischer Beitritt zur
Lehrer-Alterskasse, die gleichzeitig
Staatsbeiträge erhält(j5hrl. Fr.1800).

Stellvertretung wegen Krankheit
auf Kosten der Gemeinde.

Stellvertreter a/s der Lehrerbe-
soldung, siehe Ruhegehalte.

Obligatorischer Beitritt zum
Lehrerunterstützungsverein für Primarund

Sekundarlehrer. Der Staat
bezahlt an diesen Verein jährlich
500 Fr.

Herabsetzung der Besoldung ist
nicht gestattet.

Bei längerer Krankheit oder
hohem Alter Anstellung eines
Geholfen' auf Kosten des Lehrers.
Wittwen und Waisen beziehen
Gehalt bis zur Neubesetzung der
Stelle — höchstens 6 Wochen —
sowie die Jahresernte.

Es besteht eine, Lehrer-Alterskasse

(jährlicher Staatsbeitrag seit
1880 Fr. 3000 und Fr. 15 für jeden
Betheiligten).

Ueber die Kosten der Stellvertretung

wegen Krankheit verfügt
der Regierungsrath.

Zu Gunsten derjenigen Lehrer,
welche jähilich eine Einlage von
Fr. 15 oder weniger in die Kantonal-
Ersparnisskasse machen, trägt die
Staatskasse jedesmal 1/a, bei
mindestens lOjähriger Dienstdauer des
Lehrers 2;3 der Einlage bei.

Beitritt zur Lehrer-Alters-Wittwen-
u. Waisenkasse obligatorisch.

Eine allfällige höhere Besoldung
wird vom Regierungsrathe bestimmt.

Alle fest angestellten Lehrer und
Lehrerinnen sind zum Beitritt zu
der Vikariatskasse verpflichtet, aus
deren Einnahmen das Vikariat für
die vorübergehend an der Er-
theilung des Unterrichtes verhinderten

Lehrer bestritten wird.
Bei Todesfällen kann der

Fortbezug der Besoldung oder der
Pension den Hinterlassenen auf
3 Monate durch den Erziehungsrath

gestattet werden.
Freiwillige Lehrer-Wittwen- und

-Waisenkasse.

Wie Primarlehrer.

Nur vier von 132 Lehrern haben
bloss das Minimum von Fr. 700
im Jahre.

An Vikare für kranke Lehrer
zahlt der Staat das Betrefthiss von
Fr. 450. Der kranke Lehrer hat
dem Vikar zu geben Wohnung,
Beheizung und eine Geldentschädig-
ung, welche der Hälfte des frühern
Schulgeldes gleichkommt.

Es besteht eine obligatorische
Lehrer-Wittwen-Waisen- u. Alterskasse.

Beitrag der Mitglieder jährlich

Fr. 22. 50. Beitrag des Staates
jährlich Fr. 2000.

Wittwengehalt Fr. 120,
Alterspension Fr. 250. Beide werden
erhöht auf Fr. 150 und Fr. 300.
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